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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Bestellung von Mitgliedern in die Gesellschafter-
versammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesell-
schaft mbH 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt als Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises in die 
Gesellschafterversammlung der LVG 
 

Vertreter/in Stellvertreter/in 
  

1. LR Sebastian Schuster 1. KD’in Annerose Heinze 

2. ....................................... 2. ........................................ 

3. ....................................... 3. ........................................ 

4. ....................................... 4. ........................................ 

5. ....................................... 5. ........................................ 
 
zu entsenden. 
 
Zur Stimmabgabe berechtigter Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises ist das Mitglied zu 1. bzw. 
dessen Stellvertreter/in. 
 

 

Erläuterungen: 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis hält über die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH 100 % der Geschäftsanteile 
an der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH (LVG). 

Unternehmensgegenstand der LVG ist die Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs, 
insbesondere im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Zu diesem Zweck hat die LVG auch den 12,5 
%-igen Geschäftsanteil an der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) übernommen. 
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Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden gemäß § 26 Abs. 5 
KrO NRW vom Kreistag bestellt oder vorgeschlagen. Ist mehr als ein Vertreter des Kreises zu 
benennen, muss der Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter des Kreises dazu 
zählen. 

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Gesellschafter durch fünf der Gesellschaft 
schriftlich zu benennende Personen – darunter ein bevollmächtigter Beamter oder Angestellter 
des Rhein-Sieg-Kreises – vertreten, deren Bestellung dem Kreistag obliegt. Zur Stimmabgabe 
berechtigter Vertreter ist der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises oder ein von ihm bevollmächtigter 
Beamter oder Angestellter des Rhein-Sieg-Kreises. 

 
Mitglieder der Gesellschafterversammlung waren/sind: 
 
Vertreter/in Stellvertreter/in 
  

1. LR Frithjof Kühn 1. KVD Tim Hahlen 
2. KT-Abg. Rolf Bausch (CDU) 2. KT-Abg. Hildegard Helmes (CDU) 
3. KT-Abg. Werner Albrecht (SPD) 3. KT-Abg. Ute Krupp (SPD) 
4. KT-Abg. Ingo Steiner (GRÜNE) 4. KT-Abg. Johanna Bienentreu (GRÜNE) 
5. KT-Abg. Christoph Càceres-Ayllón (FDP) 5. KT-Abg. Dr. Friedrich-Wilhelm Kuhlmann (FDP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
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